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Tagesordnungspunkt: 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 - Beratung der in die Zuständigkeit des 

Ausschusses fallenden Produkte und Maßnahmen des Verwaltungsentwurfes 

 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 wird 

hinsichtlich der in die Zuständigkeit des Schul- und Sportausschusses fallenden 

Produkte und Maßnahmen zugestimmt. Für lizenzierte Trainer und Übungsleiter im 

Jugendbereich wird der Sportförderungszuschuss von 2 € auf 3 € pro Trainingseinheit 

ab dem Jahre 2026 erhöht.  

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Die Grundzüge des Verwaltungsentwurfes des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 

wurden im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 27.10.2025 vorgestellt. 

 

Der Haushaltsplanentwurf 2026 ist der Beschlussvorlage Nr. BV/1022/2021-2026 beigefügt. 

Auf den Entwurf mit dem umfangreichen Vorbericht wird verwiesen. 

 

In die Zuständigkeit des Schul- und Sportausschusses fallen folgende Produkte des 

Teilhaushalts I und bedeutende Maßnahmen: 

 

Ergebnishaushalt 

 

Teilhaushalt I – Haupt-, Personal und Schulverwaltung 

  

Produkt    Produktnummer  Seitenzahl des Entwurfs 

Grundschulen    P1.211000           34+35  

Graf-von-Zeppelin-Schule   P1.216000            36 

(Oberschule)                   

Inklusion    P1.243000            37 

Erwachsenenbildung   P1.271000            38 

Förderung des Sports   P1.421000            43 

Eigene Sportstätten   P1.424000            44 
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Finanzhaushalt 

 

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                            51+ 52 

      

Zu den einzelnen Haushaltsansätzen wird in der Sitzung vorgetragen. 

 

Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 13.10.2025 beantragt, dass im Rahmen der 

Sportförderungsrichtlinie die Förderung von lizenzierten Trainern und Übungsleitern im 

Jugendbereich von 2 € auf 3 € pro Trainingseinheit erhöht wird. Zur Begründung wird auf den 

der Beschlussvorlage Nr. BV/1022/2021-2026 beigefügten Antrag verwiesen. Von den 

eingeplanten 44.500 € Sportfördermitteln wird für diesen Bereich ein Betrag in Höhe von 

11.500 € vorgehalten. Diese Mittel wurden 2024 nur in Höhe von 2.509,40 € abgerufen, so 

dass die beantragte Erhöhung auch ohne die Einplanung von zusätzlichen Mitteln möglich 

wäre. Um geeignete Übungsleiter im Jugendbereich einsetzen zu können, hält der 

Bürgermeister die Erhöhung für sehr sinnvoll und schlägt folgenden Beschluss vor: 

 

Dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 hinsichtlich der in 

die Zuständigkeit des Schul- und Sportausschusses fallenden Produkte und Maßnahmen wird 

zugestimmt. Für lizenzierte Trainer und Übungsleiter im Jugendbereich wird der 

Sportförderungszuschuss von 2 € auf 3 € pro Trainingseinheit ab dem Jahre 2026 erhöht. 

 

 

 

 

A 1. Verw Entwurf 2026 Stand 10.10.25_ 

Antrag SPD_Fraktion_Sportförderrichtlinien  Erhöhung Stundensatz 
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